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 Veröffentlicht am 17.10.1995

Norm

ASVG §271

ASVG §361 Abs1 Z1

ASVG §479

Satzungen des Pensionsinstituts für Verkehr und öff Einrichtungen §21

Satzungen des Pensionsinstituts für Verkehr und öff Einrichtungen §42

Rechtssatz

Bei der Berufsunfähigkeitspension einerseits und dem Ruhegenuß wegen Dienstunfähigkeit seitens des

Pensionsinstitutes für Verkehr und ö entliche Einrichtungen andererseits handelt es sich um zwei völlig getrennte

soziale Leistungen, die jede für sich dem Antragsprinzip unterliegt und daher nur über ausdrücklichen Antrag gewährt

werden. Ein Antrag auf Berufsunfähigkeitspension bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten wirkt nicht

als Antrag auf Ruhegenuß wegen Dienstunfähigkeit beim Pensionsinstitut für Verkehr und öffentliche Einrichtungen.
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